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Kurztitel 

Zusammenfassende Meldung gem. Art. 21 Abs. 10 UStG 1994 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 140/1995 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/2018 

Typ 

V 

§/Artikel/Anlage 

§ 8 

Inkrafttretensdatum 

25.02.1995 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2018 

Abkürzung 

ZMÜ-VO 

Index 

32/04 Steuern vom Umsatz 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 10. 

 

Ende des Bezugszeitraumes: 31. 12. 2003 (§ 5, BGBl. II Nr. 192/2004) 

Text 

§ 8. (1) Die Übermittlung hat jeweils für die Daten der Zusammenfassenden Meldung eines 
Kalendervierteljahres in der Zeit vom 

1. des auf das Kalendervierteljahr folgenden Monates bis zum 15. des auf das Kalendervierteljahr 
zweitfolgenden Monates zu erfolgen. Ergänzungen, Änderungen und Korrekturen hinsichtlich der Daten 
einer bereits übermittelten Zusammenfassenden Meldung sind innerhalb von fünf Jahren möglich. 

(2) Sobald die Daten durch die Übermittlungsstelle als nicht fehlerhaft erkannt wurden, ist die 
Übermittlung abgeschlossen. 

Zuletzt aktualisiert am 

29.10.2018 
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